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 Veröffentlicht am 19.12.2005

Norm

VBG §57 Abs4

Rechtssatz

Die Regelung des § 57 Abs 4 VBG lässt eine einseitige, bedarfsbedingte Festlegung der Lehrverp6ichtung von

Vertragsprofessoren nicht zu, da nach dieser Bestimmung das Ausmaß der Lehrtätigkeit anlässlich der Überstellung

festzulegen ist.
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